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(54) Bezeichnung: Dialysevorrichtung mit Bewegungserfassungseinrichtung und Gestensteuerung

(57) Zusammenfassung: Eine Dialysemaschine für eine Dia-
lysebehandlung beinhaltet zumindest eine Bewegungserfas-
sungseinrichtung (100), die dazu angeordnet ist, in einem
räumlichen Erfassungsbereich eine Bewegung einer sich in
dem Erfassungsbereich befindenden Person (94) zu erfas-
sen und Information über die erfasste Bewegung auszuge-
ben; eine Steuereinheit (62) zur Steuerung der Dialysema-
schine (60); und eine Schnittstelleneinheit (64) zur Anzeige
von Betriebsinformation, zur Bedienung und/oder zur Netz-
werkkommunikation der Dialysemaschine (60), wobei die
Steuereinheit (62) dazu angeordnet ist, auf der Grundlage
der Information über die erfasste Bewegung Anweisungen
zur Steuerung und/oder Regelung der Dialysemaschine (60)
zu erzeugen und an steuerbare und/oder regelbare Kompo-
nenten der Dialysemaschine (60) auszugeben, und/oder Da-
ten betreffend eine Anzeige von Betriebsinformation, eine
Bedienung und/oder eine Netzwerkkommunikation mit der
Schnittstelleneinheit (64) auszutauschen; und die Schnitt-
stelleneinheit (64) dazu angeordnet ist, auf der Grundlage
der ausgetauschten Daten und in Übereinstimmung mit der
Information über die erfasste Bewegung die Anweisungen
zur Steuerung und/oder Regelung der Dialysemaschine (60)
visuell nachzuführen und/oder eine Netzwerkkommunikation
durchzuführen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Dialysevorrichtung
mit einer Bewegungserfassungseinrichtung und Ges-
tensteuerung, und bezieht sich insbesondere auf eine
Dialysevorrichtung, ein Dialysegerät, eine Dialyse-
maschine und dergleichen mit zumindest einer Bewe-
gungserfassungseinrichtung in Form beispielsweise
einer Kamera oder einer Sensoranordnung, die dazu
ausgelegt ist, Bewegungen, Gesten und/oder Hand-
lungen einer Person in einem Sichtbereich der Bewe-
gungserfassungseinrichtung zu überwachen, aufzu-
zeichnen und/oder zu übertragen.

[0002] Derzeit verfügbare Dialysegeräte werden
ausschließlich durch Tasten und/oder Eingaben
an einem berührungsempfindlichen Bildschirm (bei-
spielsweise einem Touchscreen) bedient. Ein An-
wender muss somit das Gerät unter Umständen mit
nassen oder kontaminierten Fingern bedienen, so
dass regelmäßige Oberflächendesinfektion zur Ver-
meidung von Kreuzkontamination erforderlich ist. Au-
ßerdem unterstützen solche Geräte Bedienabläufe
an einem Patienten nur bedingt, weil die Aufmerk-
samkeit eines Anwenders regelmäßig von dem Pa-
tienten zu einer Benutzerschnittstelle des Gerätes
wechselt, um bestimmte Sequenzen des Anlegens
und Ablegens des Patienten auszuführen. Beispiels-
weise müssen etwa von dem Gerät ausgegebene
Alarme und dergleichen zunächst durch Tastendruck
stillgeschaltet und nach Behebung der Alarm auslö-
senden Ursache (meist am Patienten und/oder einem
Schlauchsystem des Geräts) am Bildschirm quittiert
werden.

[0003] Weiter kann vorgesehen sein, dass ein Pa-
tient über eine Rufeinrichtung zum Herbeirufen von
Personal verfügt. Eine solche Rufeinrichtung wird je-
doch bislang als separat an das Gerät angebunde-
ne Vorrichtung dargestellt, denn naturgemäß wer-
den einem Patienten Bedienvorgänge direkt am Ge-
rät selbst entweder gänzlich untersagt, oder sind sol-
che Bedienvorgänge einem Patienten, etwa im Rah-
men einer Limited-Care-Dialyse, aufgrund der Sitz-
und/oder Liegeposition während der Behandlung oh-
nehin kaum möglich.

[0004] Beispielsweise sind für Dialysetherapien oder
Dialysebehandlungen häufige Wiegevorgänge vor,
während und nach der eigentlichen Dialyse durch-
zuführen. Bei Dialysepatienten liegt eine Unterfunk-
tion der natürlichen Niere vor. Deren Aufgaben, et-
wa die Entfernung urämischer Toxine und die Aus-
scheidung von überschüssigem Körperwasser, muss
sodann eine künstliche Niere (ein Dialysator) über-
nehmen. In einer Ausführungsform der künstlichen
Niere presst diese während ihres Blutreinigungsvor-
gangs Plasmawasser des Patienten über eine Dia-
lysatormembran ab. Dieses Abpressen von Plasma-
wasser, oder diese Wasserentfernung durch Filtra-

tion des Bluts über eine Siebmembran mit einem
Druck von 0 bis 1 bar und mit dabei auftretenden
Mitnahmeeffekten (Konvektion) zur selektiven Entgif-
tung, wird als Ultrafiltration bezeichnet. Mittels der Ul-
trafiltration ist es möglich, Teilchen im Bereich der
Größe mittelmolekularer Substanzen (etwa 0,1 bis 0,
05 µm), wie beispielsweise Endotoxine, Viren, Kol-
loide, Proteine und Enzyme aus dem Blut des Pa-
tienten zu entfernen bzw. zu waschen und es da-
durch zu reinigen. Da diese Reinigung außerhalb des
Körpers des Patienten erfolgt, verliert der Körper da-
bei zugleich Wasser und beispielsweise Elektrolyte,
die ersetzt werden müssen. Ferner können je nach
Durchlässigkeit der Filter große Filtratmengen in kur-
zer Zeit entstehen, die den notwendigen Volumenent-
zug des Patienten übersteigen. Eine der Filtratmenge
entsprechende Substitution von Flüssigkeit physiolo-
gischer Zusammensetzung ist daher erforderlich, um
den Flüssigkeitshaushalt des Patienten zu stabilisie-
ren.

[0005] Im Gegensatz zu Menschen mit gesunden
Nieren ist bei Nierenkranken die Fähigkeit zur Regu-
lierung des Wasserhaushalts im Körper mehr oder
weniger stark gestört, so dass überschüssiges Was-
ser im Körper zurückgehalten wird. Dadurch kommt
es zu einer Mehrbelastung des Organismus als einer
der Hauptfaktoren, die für Dialysepatienten eine Zu-
nahme an Komplikationen und eine Abnahme an Le-
benserwartung bedeuten.

[0006] Eine der wichtigsten Aufgaben der Dialysebe-
handlung besteht daher darin, die fehlende Regulie-
rung des Wasserhaushalts so gut wie möglich zu er-
setzen. Üblicherweise wird dazu bei Dialysebehand-
lungen ein sogenanntes Trockengewicht als Behand-
lungsziel festgelegt. Ein Definitionsvorschlag für das
Trockengewicht zieht einen Schätzwert für das Ge-
wicht heran, das ein Dialysepatient hätte, wenn er/sie
keine Nierenerkrankung hätte. Medizinisch gesehen
wird als Trockengewicht das Gewicht zum Ende der
Dialyse bezeichnet, bei dem der Patient keine Über-
wässerungsanzeichen aufweist, frei von Symptomen
ist, sich wohlfühlt und bei dem bis zur nächsten Dia-
lyse ein normaler Blutdruck erhalten bleibt.

[0007] Zur Bestimmung des Trockengewichts, das
als solches nicht durch das Ergebnis eines objekti-
ven Vorgangs einfach festgelegt werden kann, sind
möglichst exakte Wiegevorgänge des Patienten vor
und nach der Dialysebehandlung unerlässlich, um die
Ultrafiltrationsmenge so bemessen zu können, dass
als Sollgewicht das Trockengewicht möglichst genau
erreicht wird. Aus Beobachtungen ist aber bekannt,
dass immer wieder unerklärliche und unerwünschte
Abweichungen der Ultrafiltrationsmenge beim Wie-
gen oder zwischen einzelnen Wiegevorgängen fest-
gestellt werden. Um in solchen Fällen ausschließen
zu können, dass die Dialysemaschinen die Ursache
solcher Abweichungen sind, müssen diese zeitauf-
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wändig und kostenträchtig außer Betrieb genommen
und in einer simulierten Behandlung auf ihre Genau-
igkeit geprüft werden. Häufig stellt sich dann heraus,
dass die Funktion der Maschine nicht zu beanstan-
den ist.

[0008] Die Ursache für eine Abweichung kann dann
beispielsweise auf derzeit noch nicht nachvollziehba-
re Ursachen zurückzuführen sein. Beispiele für eine
Vielzahl derartiger Ursachen sind, dass sich der Pa-
tient zwischen Wiegevorgängen erleichtert hat, dies
aber nicht ordnungsgemäß vermerkt wurde; der Pati-
ent absichtlich ein falsches Gewicht meldet, mit dem
Ziel, sich mehr Flüssigkeit entziehen zu lassen, um
danach mehr als zugestanden trinken zu können; ei-
ne Nahrungs- und/oder Getränkeaufnahme nicht pro-
tokolliert wurde; eine während der Behandlung ver-
abreichte Infusion nicht genau gemessen und/oder
nicht protokolliert wurde; der Patient bei zwei einan-
der zuzuordnenden Wiegevorgängen nicht dieselbe
Kleidung trägt; der Patient bei zwei einander zuzuord-
nenden Wiegevorgängen unterschiedliche Rollstühle
mit jeweils anderem Gewicht benutzt; beim Wiegen
kurzzeitig Gegenstände (eine Tasche, ein Mobiltele-
fon oder dergleichen) abgelegt oder nicht abgelegt
wurden; ein benutzter Rollstuhl einen nicht optimalen
Stand hatte; oder sich der Patient während des Wie-
gevorgangs abstützt.

[0009] Fig. 4 zeigt beispielsweise eine vereinfach-
te Darstellung eines bekannten Ablaufs eines Wiege-
vorgangs unter Verwendung einer Protokollierung er-
fasster Daten auf Papier. Im Einzelnen sind in dem
gezeigten zeitlichen Ablauf in chronologischer Abfol-
ge Schritte oder Aktivitäten angegeben, die während
des Wiegevorgangs eines Dialysepatienten im Rah-
men eines Therapieablaufs mit vorbereitendem Wie-
gen vor der Therapie, der Therapie basierend auf den
während des Wiegens ermittelten Daten, und dem
Abschluss der Therapie mit erneutem kontrollieren-
dem Wiegen von dem Patienten und Personal einer
Dialysestation durchzuführen sind. Insoweit Aktivitä-
ten und/oder Schritte parallel und/oder gleichzeitig
durchzuführen sind, ist die Nummerierung der einzel-
nen Schritte nicht zwingend als Abfolge oder Aufein-
anderfolge zu verstehen, sondern kann aus Zweck-
mäßigkeitsgründen auch nur eine Angabe von Be-
zugszeichen zur eindeutigen Zuordnung darstellen.

[0010] Die in Fig. 4 während des zeitlichen Ablaufs
des Wiegevorgangs von links nach rechts unterein-
ander in den einzelnen Zeilen angegebenen Bezeich-
nungen, d. h. "Aktivität Patient", "Aufgabe" und "Do-
kument", können eine variable Zuordnung von Akti-
vitäten zu Patient und/oder Personal beinhalten. Bei-
spielsweise kann ein Patient eine Protokollierungsak-
tivität durchführen, oder kann Personal diese Proto-
kollierungsaktivität durchführen.

[0011] Gemäß Fig. 4 beginnt ein Dialysetherapieab-
lauf damit, dass ein Patient in einem Schritt S410 im
Dialysezentrum eintrifft. In einem Schritt S411 legt er
zumindest teilweise seine Kleidung, beispielsweise
eine Jacke, und gegebenenfalls mitgeführtes Gepäck
in einer zum Erhalt einer definierten Ausgangssitua-
tion üblicherweise vorbestimmten Weise ab. In ei-
nem Schritt S412 erfolgt der Wiegevorgang, während
dem in einem Schritt S413 ein derzeitiges Ist-Gewicht
des Patienten ermittelt wird. Hierbei kann sich der
Patient selbst wiegen oder sich von Personal wie-
gen lassen. In einem Schritt S414 wird dieses Ist-Ge-
wicht durch beispielsweise Personal der Dialysesta-
tion in ein Wiegeprotokoll eingetragen. Das Wiege-
protokoll wird während einer Dialysetherapie fortge-
führt und kann in deren Rahmen durchgeführte meh-
rere Wiegevorgänge beinhalten. Darüber hinaus er-
folgt die Protokollierung von Therapiedaten und somit
auch Wiegevorgängen über mehrere zeitlich getrenn-
te Dialysebehandlungen hinweg. Nach der Ermitt-
lung des Ist-Gewichts des Patienten in Schritt S413
wird dieses die Dialysebehandlung vorbereitend da-
zu herangezogen, in einem Schritt S415 eine Soll-
Ultrafiltrationsmenge bzw. ein aktuelles Ist-Trocken-
gewicht zu bestimmen. Darauf basierende Therapie-
daten bzw. Behandlungsparameter werden sodann
in einem Schritt S416 von Personal in eine Dialyse-
maschine eingegeben bzw. in diese übertragen, und
in einem Schritt S417 wird mit diesen Therapieda-
ten nach dem Anschluss des Patienten an die Dia-
lysemaschine die Dialysebehandlung mit den festge-
legten bzw. verschriebenen Therapiedaten durchge-
führt. Möglichst gleichzeitig bzw. parallel dazu wird
der Therapieablauf oder Therapieverlauf von Perso-
nal in einem Schritt S418 mitprotokolliert. Nach dem
Ende der Dialysetherapie wird der Patient von der
Dialysemaschine abgeschlossen und sodann in ei-
nem Schritt S419 erneut gewogen. Erneut werden
während des Wiegevorgangs in einem Schritt S420
möglichst zeitgleich oder parallel dazu das Ist-Ge-
wicht bzw. das Ist-Trockengewicht des Patienten er-
mittelt und in einem Schritt S421, im Rahmen einer
Dokumentation der Behandlung, wieder in das mitge-
führte Protokoll eingetragen und/oder in einem Schritt
S423 in eine Datenbank, beispielsweise eine elektro-
nische Patientendatenbank oder Patientenakte, ein-
getragen. Nach dem Wiegevorgang kann sich der Pa-
tient in einem Schritt S422 wieder ankleiden und so-
dann in einem Schritt S424 das Dialysezentrum ver-
lassen.

[0012] Da bei der während des Therapieablaufs ge-
mäß Fig. 4 durchgeführten rein manuellen Dokumen-
tation das Personal neben der Betreuung der Patien-
ten noch die Aufgabe hat, die Dokumentation durch-
zuführen, d. h. auf Papier auszufüllen und/oder in an-
dere elektronische Geräte zu übertragen, ist es auf-
grund der vielen zeitlich konzentrierten Abläufe für
das Personal schwierig, sich an Einzelheiten zu er-
innern. Die manuelle Dokumentation der Therapie
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durch Personal und/oder den Patienten selbst unter-
liegt daher unter anderem den vorstehend beispiel-
haft genannten Fehlermöglichkeiten und dadurch be-
dingten Abweichungen.

[0013] Von der Anmelderin selbst existiert ein aus
dem Stand der Technik bekanntes System zur Über-
wachung und mit einer Datenbank. Dieses Überwa-
chungssystem ist eine Software zur transparenten
Abbildung und Steuerung zahlreicher Vorgänge ei-
ner Dialysebehandlung. Die generierten Daten ange-
schlossener Dialysegeräte, Analysegeräte (z. B. Blut-
gasanalyse) und Patientenwaagen werden automa-
tisch in das Überwachungssystem übertragen und
gespeichert. Dort werden sie visualisiert und stehen
zur Bearbeitung zur Verfügung. Durch den bidirektio-
nalen Datentransfer zwischen dem bekannten Über-
wachungssystem und den angeschlossenen Dialyse-
geräten sind die Datensätze auch während der Be-
handlung konsistent und abrufbar.

[0014] Bekannte Anordnungen auf diesem Gebiet
können durch eine Vernetzung von Einzelsystemen
wie beispielsweise Maschinen, Waagen und Medi-
kation zwar eine gewisse Unterstützung des Ablaufs
auf einer Dialysestation bereitstellen. Sie sind nach-
teilig jedoch nicht in der Lage, nachvollziehbaren Auf-
schluss über während des Wiegens von Patienten
auftretende Abweichungen ermittelter Patientenge-
wichte und/oder Ultrafiltrationsmengen zu geben. Sie
sind ebenfalls nachteilig weiter nicht in der Lage, die
Bedienung des Geräts durch einen Anwender (d. h.
einen Patienten und/oder Personal der behandeln-
den Einrichtung) in der Umgebung des Geräts trans-
parenter zu gestalten.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0015] Der Erfindung liegt daher als eine Aufgabe
zugrunde, eine Dialysevorrichtung mit einer Bewe-
gungserfassungseinrichtung zu schaffen, die in der
Lage ist, Bewegungen in einem Sichtbereich der Be-
wegungserfassungseinrichtung derart zu erfassen,
dass eine Umsetzung der Bewegungen in ausführ-
bare Aktionen zur Steuerung der Dialysevorrichtung
oder Komponenten derselben erfolgen kann.

[0016] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Ge-
genstand der beigefügten Unteransprüche.

[0017] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht so-
mit darin, einerseits einen Patienten während sei-
ner Dialysebehandlung mittels zumindest einer Ka-
mera, einem Sensor oder dergleichen beobachten
zu können. Die Kamera ist über eine Netzwerkver-
bindung mit einem Überwachungssystem verbun-
den, in welchem die gesamten erfassten Vorgän-
ge gespeichert werden. Die von der Kamera erfass-

ten und gelieferten Informationen und Daten wer-
den mittels Steuerungs- und/oder Verarbeitungsrou-
tinen, beispielsweise in Form von Software, analy-
siert, um zumindest Bewegungen des Patienten, ei-
ne Nahrungsaufnahme desselben und dergleichen
zu erkennen, und/oder bilden eine Grundlage für ei-
ne Qualitätssicherung von Maßnahmen während der
Dialyse (beispielsweise ob Medikamente verabreicht
und sodann auch eingenommen wurden, und der-
gleichen). Die erkannten Bewegungen des Patienten
können zur Auslösung von behandlungsbezogenen
Funktionen und/oder Aktivitäten herangezogen wer-
den, etwa nach einer Gesichts- oder Markierungs-
erkennung, die eine Person im Erfassungsbereich
als Patienten identifiziert bzw. klassifiziert, und Aus-
wahl einer entsprechenden Anzahl dann zulässiger
Parameter, Bewegungen, Funktionen und/oder Akti-
vitäten. Eine Echtzeitüberwachung des Dialyseplat-
zes ermöglicht eine Beobachtung des Patienten ent-
fernt von dem Dialyseplatz, oder eine Bewegtbild-Ge-
sprächsverbindung (Videotelefonie) mit dem Patien-
ten. Außerdem sind Bedürfnisgänge des Patienten
und dazu vorliegende oder fehlende Wiegevorgänge
erkennbar bzw. der Vorgang "Wiegen vor und nach
der Dialyse, sowie während der eigentlichen Dialyse-
behandlung", lückenlos per Video erfassbar und aus-
wertbar. Teil des Grundgedankens ist auch, eine das
Dialysegerät bedienende Person (Anwender) wäh-
rend ihrer Annäherung an das Gerät zu beobachten,
zu unterstützen, Alarme des Geräts nach Erfassen
geeigneter Gesten der Bedienperson stummzuschal-
ten, und zumindest Teilfunktionen des Dialysegeräts,
beispielsweise den Wechsel zwischen verschiede-
nen Bildschirmdarstellungen desselben, durch vorbe-
stimmte Körperbewegungen, d. h. Gesten und/oder
vorbestimmte Bewegungsabläufe bzw. Bewegungs-
muster, zu steuern. Ebenfalls zum Grundgedanken
gehört, bei Vorhandensein zumindest zweier Kame-
ras eine Analyse der Blickrichtung des Bedieners
bzw. Anwenders durchzuführen und vorzugsweise
einen vom Bediener fixierten Bildschirmbereich her-
vorzuheben oder größer darzustellen, verschiedene
Einstellparameter mittels Blickrichtungsanalyse und/
oder Blickrichtungssteuerung auszuwählen, zu än-
dern, zu bestätigen und/oder zurückzunehmen, und
interaktiv Hilfetexte darzustellen.

[0018] Es wird dazu eine Dialysevorrichtung mit ei-
ner Bewegungserkennungseinrichtung vorgeschla-
gen, bei der vernetzte, an der Dialysemaschine und/
oder in deren Umgebung angeordnete und zur Erken-
nung und/oder Unterscheidung von Bewegungen in
einem Erfassungsbereich ausgelegte Kamera- und/
oder Sensoranordnungen bereitgestellt werden.

[0019] Insbesondere kann eine Umgebung einer
Dialysemaschine mit mindestens einer Kamera be-
obachtet werden. Vorzugsweise ist die Kamera über
ein Netzwerk mit einem ein Teil eines Dialysethe-
rapiesystems bildenden Datenübernahme- und Aus-
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wertungssystem, das ein Überwachungssystem bil-
det, verbunden. Das Datenübernahme- und Aus-
wertungssystem unterstützt ein Anzeigen und Spei-
chern der gesamten Vorgänge als Video oder in Bil-
dern. Das Datenübernahme- und Auswertungssys-
tem kann eine automatisierte Auswertung dieser Auf-
nahmen unterstützen. Die Kamera kann in der Dia-
lysemaschine eingebaut sein, in deren Umgebung
mit Sicht auf für einen Behandlungsvorgang rele-
vante Raumbereiche und/oder Geräteteile, wie bei-
spielsweise eine Anzeige, oder an einem anderen da-
für geeigneten Ort vorgesehen sein. Behandlungs-
vorgänge werden mit Bildern oder als Videoaufnah-
me(n) protokolliert und im Überwachungssystem ge-
speichert. Der Patient kann anhand einer Kombi-
nation aus Gewicht und Gesichtserkennung identifi-
ziert werden. Mindestens kann sichergestellt werden,
dass Patientenkarte und Patient zusammenpassen.
Es kann erkannt werden, welcher Pfleger einen Wie-
gevorgang durchgeführt hat. Beim Wiegen "nach Dia-
lyse" können auf einem Monitor Bilder des Wiege-
vorgangs "vor Dialyse" gezeigt werden, um Fehler
zu vermeiden. Gibt es unerklärliche Gewichtsunter-
schiede zwischen vorher und nachher, können die
Wiegevorgänge auf einem Monitor oder automatisch
per Bildabgleich miteinander verglichen werden. Roll-
stühle und dergleichen können über Barcode oder
Farbcodierung identifiziert werden, und eine Abwei-
chung bzw. ein Offset kann automatisch herausge-
rechnet werden. Das Gewicht der Rollstühle kann da-
zu in einer Datenbank hinterlegt sein. Ein Start einer
Wägung kann durch Gestensteuerung initiiert wer-
den. Die Gestensteuerung kann sich auf den gesam-
ten Ablauf des kameragestützt überwachten Wiege-
vorgangs oder Behandlungsvorgangs erstrecken

[0020] Ferner kann eine Dialysemaschine mit we-
nigstens einer daran oder an einem anderen geeig-
neten Ort angebrachten Kamera vorgesehen sein.
Der Patient wird während des Dialysevorgangs mit-
tels der Kamera beobachtet. Vorzugsweise ist die Ka-
mera über ein Netzwerk mit einem Überwachungs-
system verbunden. Der gesamte Vorgang kann dann
im Überwachungssystem gespeichert werden. Pro-
grammroutinen analysieren aus gespeicherten Da-
ten Bewegungen des Patienten und erkennen Nah-
rungsaufnahmen und/oder Flüssigkeitsaufnahmen
und dergleichen. Eine Qualitätssicherung von Maß-
nahmen während der Dialyse kann durchgeführt wer-
den, etwa in Bezug darauf, ob Medikamente verab-
reicht und auch eingenommen wurden usw. Das Bild
der Kamera kann auch als eine Direktübertragung
("Online"- oder Live-Übertragung) genutzt werden,
um nach dem Patienten zu sehen. Das Bild der Ka-
mera kann darüber hinaus auch für eine Videotele-
fonie-Verbindung mit dem Patienten genutzt werden.
Ferner kann das System etwa einen Gang des Pa-
tienten zu Waschräumen, Toiletten und dergleichen
erkennen und ermitteln, ob ein entsprechender Wie-
gevorgang dazu durchgeführt wird oder wurde.

[0021] Insgesamt werden erfindungsgemäß Vortei-
le dahingehend erzielt, dass (nur) bei unerklärlichen
Abweichungen des Gewichts vor und nach der Dia-
lyse die Video-Aufzeichnungen ausgewertet werden
(können), und dass mittels einer automatischen Aus-
wertung der Videosequenzen relevante Szenen her-
ausgefiltert werden (können) und es dem Personal
ermöglicht wird, diese zu bewerten und ein gege-
benenfalls vorliegendes Fehlverhalten des Patienten
und/oder Personalfehler auszuwerten und zu korri-
gieren. Patienten mit regelmäßigen Abweichungen
können im System gespeichert werden, so dass das
System darauf basierend einen Hinweis geben kann,
dass der Wiegevorgang nicht selbstständig vom Pa-
tienten bzw. nur unterstützt durch oder im Beisein
von Personal durchgeführt werden darf. Außerdem
ergeben sich Vorteile aus einer verbesserten Steuer-
barkeit des Dialyse- und/oder Behandlungsvorgangs
durch Erkennen von Bewegungen und/oder Gesten
des Anwenders (Patient und/oder Behandlungsper-
sonal) und Umsetzung dieser Bewegungen und/oder
Gesten in eine Ausführung von Funktionen des Dia-
lysegeräts, der Dialysemaschine und/oder des Dia-
lysesystems einerseits, und die Nutzung dieser Be-
wegung zur Auslösung und Bereitstellung von Funk-
tionen und/oder Diensten, etwa einem Schwesternruf
oder Videoferngesprächen.

[0022] Dazu wird insgesamt eine Anordnung unter
Verwendung von vernetzten, an einer Waage, an ei-
nem Patientenbett und/oder einer Dialysemaschine
oder in einem Raumbereich mit Blick auf zu erfas-
sende Information liefernde Abschnitte derselben an-
gebrachten Kameras und/oder Sensoren zur verbes-
serten Erfassung von Bewegungen bzw. Gesten des
Anwenders vor, während und nach dem Dialysevor-
gang vorgeschlagen.

[0023] Die Aufgabe wird somit gelöst durch eine Dia-
lysemaschine für eine Dialysebehandlung, mit zumin-
dest einer Bewegungserfassungseinrichtung, die da-
zu angeordnet ist, in einem räumlichen Erfassungs-
bereich eine Bewegung einer sich in dem Erfas-
sungsbereich befindenden Person zu erfassen und
Information über die erfasste Bewegung auszuge-
ben; einer Steuereinheit zur Steuerung der Dialyse-
maschine; und einer Schnittstelleneinheit zur Anzei-
ge von Betriebsinformation, zur Bedienung und/oder
zur Netzwerkkommunikation der Dialysemaschine,
wobei die Steuereinheit dazu angeordnet ist, auf der
Grundlage der Information über die erfasste Bewe-
gung Anweisungen zur Steuerung und/oder Rege-
lung der Dialysemaschine zu erzeugen und an steu-
erbare und/oder regelbare Komponenten der Dialy-
semaschine auszugeben, und/oder Daten betreffend
eine Anzeige von Betriebsinformation, eine Bedie-
nung und/oder eine Netzwerkkommunikation mit der
Schnittstelleneinheit auszutauschen; und die Schnitt-
stelleneinheit dazu angeordnet ist, auf der Grundlage
der ausgetauschten Daten und in Übereinstimmung
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mit der Information über die erfasste Bewegung die
Anweisungen zur Steuerung und/oder Regelung der
Dialysemaschine visuell nachzuführen und/oder eine
Netzwerkkommunikation durchzuführen.

[0024] Bevorzugt ist die Bewegungserfassungsein-
richtung eine 3D-Kameraanordnung zur Erfassung
von Bildinformation in drei Dimensionen, die Struk-
turlicht mit einem vorbestimmten Lichtmuster in den
räumlichen Erfassungsbereich ausstrahlt und wieder
empfängt, auf der Grundlage eines Vergleichs und/
oder einer Auswertung des ausgestrahlten Lichtmus-
ters und des empfangenen Lichtmusters Tiefeninfor-
mation enthaltende Bildinformation ermittelt, und dar-
aus die Information über die erfasste Bewegung er-
zeugt.

[0025] Für eine Erfassung komplexer Bewegungen
oder Gesten ist aus Bildinformation oder Bildfolgen
extrahierbare Tiefeninformation, d.h. Information, die
eine Aussage über beispielsweise einen Ort oder ei-
nen Verlauf einer Bewegung in einer dritten (räumli-
chen) Dimension ermöglicht, vorteilhaft. Solche Tie-
feninformation ist durch Vergleichen von Bildfolgen,
welchen ein definiertes strukturelles Muster zugrunde
liegt, und Erfassen und Auswerten von Abweichun-
gen zwischen einem Muster eines ersten (ausgesen-
deten) Bilds und einem Muster eines zweiten (emp-
fangenen) Bilds mittels beispielsweise Triangulation
praktisch und kosteneffizient erzeugbar.

[0026] Weiter bevorzugt kann die Bewegungserfas-
sungseinrichtung eine 2D-Kamera aufweisen, die da-
zu angeordnet ist, zweidimensionale 2D-Bildinforma-
tion zu erfassen, die als Bewegt- und/oder Standbild
mittels Netzwerkkommunikation über ein Netzwerk
an eine entfernte Stelle übertragbar ist.

[0027] Zur lediglichen Beobachtung oder für Video-
telefonie wird keine Tiefeninformation benötigt. Eine
zusätzlich vorgesehene 2D-Kamera kann daher da-
zu genutzt werden, während eines Behandlungsvor-
gangs dem Anwender Anleitung oder Anweisungen
beispielsweise zur Gestensteuerung zu geben, und
ihn bei deren Ausführung zu beobachten, zu trainie-
ren oder zu korrigieren, während die 3D-Kameraan-
ordnung ausgeführte Bewegungen erfasst und ent-
sprechende Steuerungsfunktionen und/oder Aktio-
nen ausgelöst werden. In anderen Worten lässt sich
während eines Behandlungsvorgangs eine Stand-
bild- und/oder Bewegtbild-Übertragung aufschalten,
die unabhängig von Vorgängen im Behandlungsbe-
reich eine Beobachtung und/oder Aufzeichnung die-
ser Vorgänge ermöglicht.

[0028] Weiter bevorzugt kann die Bewegungserfas-
sungseinrichtung eine 2D-Kamera zur Erfassung von
Bildinformation in zwei Dimensionen aufweisen, die
dazu ausgelegt ist, die Information über die erfasste
Bewegung zu erzeugen.

[0029] Eine 2D-Kamera kann bei einfachen Anfor-
derungen an Genauigkeit und Komplexität von Be-
wegungen oder Gesten, d. h. in Fällen, in welchen
keine Tiefeninformation benötigt wird, genügen. So
kann eine 2D-Kamera mit Bewegungsauswertung für
einen Patienten vorgesehen sein, der während der
Behandlung in der Regel an einer definiert fokussier-
baren Raumposition bzw. Tiefe im Raum auf dem
Patientenbett liegt und dem während der Behand-
lung nur einige einfache Gesten für vorbestimmte
Vorgänge wie etwa einen Schwesternruf (beispiels-
weise durch langsames Winken) oder Dringlichkeits-
anforderungen (beispielsweise durch schnelles Win-
ken) zur Verfügung stehen sollen, während gleich-
zeitig bzw. parallel dazu erweiterte Funktionalität nur
dem Behandlungspersonal über die 3D-Erfassung
zugänglich bleibt und der Patient diese nicht auslö-
sen kann.

[0030] Auch bevorzugt kann die Bewegungserfas-
sungseinrichtung eine Sensoreinrichtung sein, die
dazu ausgelegt ist, in einem Erfassungsbereich der
Sensoreinrichtung eine Bewegung zu erkennen.

[0031] Abhängig von jeweiligen Anforderungen sind
auch Sensoren einsetzbar, deren Ausgabeinformati-
on auf anderen Erfassungsgrundlagen als auf bildge-
benden Kameraprinzipien beruht.

[0032] Vorzugsweise ist die erfasste Bewegung eine
Geste einer sich in dem Erfassungsbereich befinden-
den Person.

[0033] Mittels vorbestimmten Gesten, Körper(teil)
bewegungen und/oder Körper(teil)drehungen kann
ein allgemeiner oder gerätespezifischer, größerer
oder kleinerer und/oder erweiterbarer Befehlssatz
vordefiniert und trainiert werden. Bewegungen, die
als außerhalb dieses Befehlssatzes liegend erkannt
werden, können ignoriert oder zur Auslösung von
Aufmerksamkeit erzeugenden Meldungen und/oder
Alarmen genutzt werden. In Verbindung mit einer
Markierungs- und/oder Personenerkennung sind Un-
tersätze eines Befehlssatzes und/oder Funktionen
freigebbar oder sperrbar. Für einen Anwender mit hö-
herer Qualifikation (Arzt) kann ein größerer Befehls-
umfang freigegeben werden als für einen Anwender
mit geringerer Qualifikation (Pflegepersonal, Assis-
tenz). Führt ein Anwender in vorbestimmbarer Wei-
se wiederholt fehlerhafte, nicht erkennbare oder dem
Behandlungsverlauf bzw. dem Zustand des Dialyse-
geräts entsprechend falsche Gesten aus, kann ein
weiterer Anwender zur Unterstützung herbeigerufen
werden, oder kann die Gestensteuerung gesperrt und
bis auf weiteres oder einen geeigneten Rücksetzvor-
gang ausschließlich eine Bedienung direkt am Ge-
rät zugelassen werden. Die Vorteile der Gestener-
kennung bei der Dialysebehandlung lassen sich auf
diese Weise mit verbesserter Sicherheit und Behand-
lungsqualität für den Patienten verbinden.
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[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Bewegungserfassungseinrichtung in ein die Dialyse-
maschine umschließendes Gehäuse integriert.

[0035] Hierdurch wird ein kompaktes, beispielswei-
se mobiles, Dialysegerät bereitgestellt, welches eine
Behandlung unmittelbar und ohne separat herzustel-
lende Anschlussverbindungen betriebsfähig ist. Es
versteht sich, dass auch in diesem Fall die Bewe-
gungserfassungseinrichtung drehbar und/oder neig-
bar angelenkt sein kann, und dass das Dialysegerät
zusätzliche Anschlüsse für weitere Bewegungserfas-
sungseinrichtungen aufweisen kann.

[0036] In einer alternativ bevorzugten Ausführungs-
form kann dementsprechend zumindest eine Be-
wegungserfassungseinrichtung außerhalb eines die
Dialysemaschine umschließenden Gehäuses ange-
ordnet sein.

[0037] Hierdurch wird es vorteilhaft möglich, den Er-
fassungsbereich festzulegen, einzuschränken oder
auszuweiten. Beispielsweise kann in Fällen, in wel-
chen eine oder mehrere Dialysemaschine(n) in räum-
lich offener Umgebung mit entsprechendem Perso-
nenaufkommen betrieben werden, eine außerhalb
der Dialysemaschine, beispielsweise an einem Pa-
tientenbett, in der Nähe des Zugangs des Patien-
ten oder dergleichen erfassende Einrichtung auf für
den jeweiligen Behandlungsvorgang wesentliche Er-
fassungsbereiche gerichtet werden, so dass sich
Personen außerhalb dieser Erfassungsbereiche frei-
er bewegen können und weniger oder keine Re-
chenlast und/oder weniger oder kein Datenaufkom-
men erzeugt wird. Schließlich erschließen außer-
halb der Dialysemaschine angeordnete Erfassungs-
einrichtungen auch eine Erweiterbarkeit, eine Aufrüs-
tung mit verbesserter oder bei Ausfall ersatzweiser
Technologie, und eine größere Unabhängigkeit vom
Aufstellungsort der Maschine selbst

[0038] Weiter bevorzugt weist die Erfassungsein-
richtung eine Gesichtserkennungsfunktion und/oder
Markierungserkennungsfunktion zur Unterscheidung
mehrerer sich in dem Erfassungsbereich befindender
Personen auf.

[0039] Hierdurch wird vorteilhaft erreicht, dass die
Dialysemaschine einerseits nur durch autorisierte
Personen bedienbar ist. Andererseits ist auch ei-
ne Unterscheidung zwischen autorisierten Personen
möglich, beispielsweise bezüglich von einer Per-
son zulässig ausführbarer Funktionalität, oder be-
züglich Protokollierung, Signatur und dergleichen. Im
Rahmen einer Markierungserkennung können dar-
über hinaus statisch angebrachte Markierungen, bei-
spielsweise an einem Zugang des Patienten, über-
wacht und bei Veränderungen wie etwa Bewegung
oder Farbwechsel der Markierungen Aktionen ausge-

löst, oder Zustandsmeldungen und/oder Alarme und
dergleichen initiiert werden.

[0040] Weiter bevorzugt ist die Dialysemaschine da-
zu angeordnet, mittels der Gesichtserkennungsfunk-
tion und/oder der Markierungserkennungsfunktion ei-
ne sich in dem Erfassungsbereich befindenden Per-
son zu klassifizieren, und der Person entsprechend
ihrer Klassifikation zulässige Bewegungen, zulässige
Bedienvorgänge und/oder eine in Bezug auf eine aus
einer Bewegung ableitbare Dringlichkeit abgestufte
Bedeutung einer Bewegung zuzuordnen.

[0041] Hierdurch kann eine automatisierte oder vor-
definiert hinterlegte Rechtevergabe und/oder Zuwei-
sung von Prioritäten eingerichtet werden, die die
Transparenz, die Kontrollierbarkeit, die Zuverlässig-
keit und auch die Sicherheit des Behandlungsvor-
gangs und des Patienten verbessern.

[0042] Noch bevorzugt wird bei der Dialysemaschi-
ne eine von der Bewegungserfassungseinrichtung in
dem Erfassungsbereich erkannte Bewegung derart
auf eine berührungsempfindliche Anzeigeeinrichtung
der Dialysemaschine gespiegelt, dass auf der Anzei-
geeinrichtung eine mittels der Bewegung veranlass-
te und/oder ausgeführte Funktion der Dialysemaschi-
ne analog zu einer auf Berühren der Anzeigeeinrich-
tung erfolgenden Veranlassung und/oder Ausführung
visuell nachgeführt, nachgebildet und/oder bestätigt
wird.

[0043] Damit wird erreicht, dass bei Vorhanden-
sein einer berührungsempfindlichen Anzeigeeinrich-
tung an der Dialysemaschine, beispielsweise einem
Bildschirm (Touch Screen), über welchen die Maschi-
ne auch gestenlos vollständig steuerbar ist, die von
der Bewegungserfassungseinrichtung erfassten Be-
wegungen bzw. die erfasste Gestik jederzeit analog
abgebildet wird. In anderen Worten spiegelt die An-
zeigeeinrichtung immer den aktuellen Behandlungs-
zustand und den aktuellen Maschinenzustand wi-
der, so dass alternativ zur Gestensteuerung jederzeit
auch direkt durch Bedienung an der berührungsemp-
findlichen Anzeigeeinrichtung in den Behandlungs-
vorgang und/oder die Maschinensteuerung eingegrif-
fen werden kann.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0044] Die Erfindung wird nachstehend anhand be-
vorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme
auf die beigefügte Zeichnung näher beschrieben. Es
zeigen:

[0045] Fig. 1 eine vereinfachte Darstellung eines
vernetzten Dialysetherapiesystems mit einer vernetz-
ten Patientenwaage und vernetzten Aufzeichnungs-
kameras gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;



DE 10 2013 111 084 A1    2015.04.09

8/22

[0046] Fig. 2 eine vereinfachte Darstellung eines Ab-
laufs eines Wiegevorgangs eines Patienten mit au-
tomatischer Videoaufzeichnung gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel für eine Dialysebehandlung;

[0047] Fig. 3 eine vereinfachte Darstellung eines Ab-
laufs eines Wiegevorgangs mit Videoaufzeichnung
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel in Zusam-
menwirkung mit einem verbundenen Datenüberwa-
chungs- und Auswertungssystem;

[0048] Fig. 4 eine vereinfachte Darstellung eines be-
kannten Ablaufs eines Wiegevorgangs unter Verwen-
dung einer Protokollierung erfasster Daten auf Pa-
pier; und

[0049] Fig. 5 eine vereinfachte Blockdarstellung ei-
ner Dialysemaschine mit Bewegungserfassungsein-
richtung und Gestensteuerung gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel.

Detaillierte Beschreibung
bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0050] Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Darstellung
eines vorzugsweise vernetzten Gewichtsüberwa-
chungssystems mit einer entsprechend vorzugs-
weise vernetzten Gewichtsüberwachungsvorrichtung
gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel. Das Ge-
wichtsüberwachungssystem und die Gewichtsüber-
wachungsvorrichtung werden bevorzugt auf einer
Dialysestation zur Dialysebehandlung von Patien-
ten mit Niereninsuffizienz eingesetzt. Die verwen-
dete Gewichtsüberwachungsvorrichtung ist hierbei
bevorzugt eine Patientenwaage an sich bekannter
Art, mittels der das Gewicht eines Dialysepatien-
ten vor, während und nach der Dialysetherapie er-
mittelbar ist. Das Gewichtsüberwachungssystem bil-
det zumindest Teil eines bevorzugt vernetzten Ge-
samtsystems, in welches auch die Dialysemaschi-
nen selbst, sowie verschiedenartige unterstützende
Personal- bzw. Arztplätze mit Datenstationen und/
oder angebundenen Servereinrichtungen bzw. Rech-
ner oder Computer eingebunden sein können.

[0051] Im Einzelnen zeigt Fig. 1 beispielhaft aber
nicht darauf beschränkend ein Netzwerk oder Daten-
netzwerk 2, über welches die verschiedenen in das
Gesamtsystem eingebundenen Geräte und Einrich-
tungen miteinander verbunden sind. Das Netzwerk
2 ist nicht auf eine bestimmte Netzwerkart oder dar-
über vernetzte Geräteart beschränkt und kann bei-
spielsweise ein an sich bekanntes lokales Netzwerk
(LAN), ein drahtloses Netzwerk (WLAN), ein Mobil-
funk-Netzwerk, eine Kombination aus diesen oder ei-
ne einfache Verkabelung sein. Ebenfalls ist die Art
der über das Netzwerk 2 übertragbaren Daten nicht
auf eine bestimmte Datenform beschränkt. Insbe-
sondere sind aber Bild- und Videodaten sowie für
die Dialysebehandlung benötigte Daten in wahlfrei-

er Richtung über das Netzwerk 2 sende- und emp-
fangbar. Zusätzlich kann das Netzwerk 2 verschie-
dene Schnittstellen und Übergänge bereitstellen, bei-
spielsweise einen Zugang zum Internet, zu einem
Intranet einer Einrichtung, in deren Zuordnungsbe-
reich sich die Dialysestation befindet, oder zu ei-
nem Fernbereichsnetzwerk (WAN) anderer Art, etwa
einer verschiedene Kliniken, Forschungseinrichtun-
gen, Universitäten, Labore und dergleichen vernet-
zenden Struktur.

[0052] Zumindest eine Patientenwaage 4 bildet eine
Gewichtsermittlungsvorrichtung oder eine Gewichts-
erfassungsvorrichtung in dem Netzwerk 2. Die grund-
legende Ausführungsform und Wiegefunktionen der
Patientenwaage 4 sind an sich bekannt und ebenfalls
nicht auf eine bestimmte Form und/oder Funktion be-
schränkt.

[0053] Fig. 1 zeigt ferner zumindest eine Dialysema-
schine 6, mit welcher die Dialysebehandlung eines
Patienten durchführbar ist. Beispielhaft sind drei in
dem Netzwerk 2 vernetzte Dialysemaschinen 6 dar-
gestellt.

[0054] Außerdem können zumindest eine Arbeits-
oder Datenstation 8 mit zumindest einer Tastatur und
einem Bildschirm, wie beispielsweise ein Client-Com-
puter oder ein Terminal, der oder das sich an einem
Personal- oder Arztplatz befinden kann, und zumin-
dest ein Server-Computer 10, auf dem eine Daten-
bank und/oder Software und Rechenleistung für die
Arbeitsstation 8 bereitgestellt sein kann, in dem Netz-
werk 2 vorgesehen und vernetzt sein.

[0055] Mit dem Bezugszeichen 4a ist zumindest eine
erste Bilderfassungseinrichtung oder Bildinformati-
onsaufnahmeeinrichtung, mithin zumindest eine ers-
te Kamera, bezeichnet. Die Kamera 4a ist in diesem
Ausführungsbeispiel eine vernetzbare Netzwerk-Vi-
deokamera, d. h. eine Kamera, die mit dem Netz-
werk 2 verbunden ist und zur Aufnahme von Still- und/
oder Bewegtbildern innerhalb eines Aufnahme- oder
Erfassungsbereichs beispielsweise eines Objektivs
oder Bildsensors der Kamera sowie zu deren Weiter-
leitung an andere Empfangs- und/oder Weiterverar-
beitungseinrichtungen in dem Netzwerk 2 ausgelegt
ist. Die Kamera 4a kann dabei zur Erzeugung und/
oder Verarbeitung von analogen und/oder digitalen
Bilddaten eingerichtet sein, bevorzugt werden jedoch
digitale Bilddaten erzeugt und genutzt.

[0056] Die erste Kamera 4a kann entweder direkt an
der Patientenwaage 4 oder getrennt von dieser in ei-
nem Teil des Raumes an einer vorbestimmten Posi-
tion angeordnet sein. Die Kamera 4a ist dabei insbe-
sondere so angeordnet, dass ihr Aufnahmebereich
für die Dialysetherapie relevante Vorgänge an der
Patientenwaage 4, wie beispielsweise einen Stand
des Patienten auf der Waage, äußerlich erkennbare
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Merkmale des Patienten, wie beispielsweise dessen
Kleidung und Schuhe, einen Umgebungsbereich der
Patientenwaage 4, in welchem sich der Patient mög-
licherweise abstützen kann, von dieser angezeigte
Daten wie beispielsweise das ermittelte Gewicht des
Patienten, und/oder den Verlauf des Wiegevorgangs,
beispielsweise ob und wie der Patient sich bewegt,
und dergleichen umfasst und erfassen kann. In ande-
ren Worten ist die zumindest eine Kamera 4a derart
angeordnet und ausgerichtet, dass mit ihr die Patien-
tenwaage 4 beobachtet werden kann.

[0057] Mit dem Bezugszeichen 6a ist zumindest ei-
ne zweite Bilderfassungseinrichtung oder Bildinfor-
mationsaufnahmeeinrichtung, mithin eine zweite Ka-
mera, bezeichnet. Die zweite Kamera 6a ist in die-
sem Ausführungsbeispiel ebenfalls eine vernetzba-
re Netzwerk-Videokamera, d. h. eine Kamera, die
mit dem Netzwerk 2 verbunden ist und zur Aufnah-
me von Still- und/oder Bewegtbildern innerhalb eines
Aufnahme- oder Erfassungsbereichs beispielsweise
eines Objektivs oder Bildsensors der Kamera sowie
zu deren Weiterleitung an andere Empfangs- und/
oder Weiterverarbeitungseinrichtungen in dem Netz-
werk 2 ausgelegt ist. Die Kamera 6a kann dabei zur
Verarbeitung von analogen und/oder digitalen Bildda-
ten eingerichtet sein, bevorzugt werden jedoch digi-
tale Bilddaten genutzt.

[0058] Die Kamera 6a kann entweder direkt an der
Dialysemaschine 6 oder getrennt von dieser in ei-
nem Teil des Raumes an einer vorbestimmten Posi-
tion angeordnet sein. Es kann jeweils eine dedizier-
te Kamera 6a für jede von mehreren Dialysemaschi-
nen 6 oder eine Kamera 6a für mehrere Dialysema-
schinen 6 vorgesehen sein. Die Kamera 6a ist da-
bei insbesondere so angeordnet, dass ihr Aufnah-
mebereich für die Dialysetherapie relevante Vorgän-
ge an der Dialysemaschine 6, wie beispielsweise ei-
nen Zustand oder ein Verhalten eines an die Maschi-
ne angeschlossenen Patienten, äußerlich erkennba-
re Merkmale des Patienten, wie beispielsweise des-
sen Kleidung und Schuhe, einen Umgebungsbereich
der Dialysemaschine 6, von dieser angezeigte Daten,
und/oder den Verlauf des Dialysevorgangs und der-
gleichen umfasst und erfassen kann. In anderen Wor-
ten ist die zumindest eine zweite Kamera 6a derart
angeordnet und ausgerichtet, dass mit ihr eine oder
mehrere der Dialysemaschinen 6 beobachtet werden
können.

[0059] Nachstehend wird ein zeitlicher Ablauf eines
Wiegevorgangs mit einer automatischen Bild- und/
oder Videoaufzeichnung gemäß einem Ausführungs-
beispiel für eine Dialysebehandlung näher beschrie-
ben. Fig. 2 zeigt, auszugsweise anhand von vor der
Dialysebehandlung durchzuführenden Schritten bzw.
Aktivitäten, eine vereinfachte Darstellung eines sol-
chen Ablaufs. Auszugsweise bedeutet, dass sich ent-
sprechende Schritte und Aktivitäten auch während

der auf den Vorbereitungsabschnitt folgenden Dialy-
sebehandlung und auch nach deren Ende anschlie-
ßen können.

[0060] Es wird angemerkt, dass der in Fig. 2 gezeig-
te Wiegevorgang vollständig manuell gesteuert wer-
den kann, alternativ aber auch zumindest teilweise
automatisiert ablaufen kann. Insbesondere kann hier-
bei die automatische Bild- und/oder Videoaufzeich-
nung manuell oder ereignisgesteuert, beispielswei-
se basierend auf Signalisierungen der Patientenwaa-
ge 4 oder auf Mechanismen einer Gestenerkennung,
zum Beispiel Deut- und/oder Winkbewegungen vor-
bestimmter Art und/oder Richtung, in Gang gesetzt
und/oder beendet werden, während etwa die Auf-
nahme sowie eine Übertragung und Weiterleitung er-
zeugter Bild- und/oder Videodaten über das Netz-
werk 2 an eine nachgeordnete Weiterverarbeitungs-
einrichtung, z.B. den Server 10 oder die Arbeitsstati-
on 8, und eine dortige Aufbereitung der Daten auto-
matisiert erfolgen können.

[0061] In dem in Fig. 2 gezeigten Ablauf sind in chro-
nologischer Abfolge und ausschnittsweise Schritte
oder Aktivitäten angegeben, die während des Wiege-
vorgangs eines Patienten, beispielsweise eines Dia-
lysepatienten mit Niereninsuffizienz, im Rahmen ei-
nes Therapieablaufs mit vorbereitendem Wiegen vor
der Therapie von dem Patienten und Personal ei-
ner in diesem Beispielfall Dialysestation durchzufüh-
ren sind. Insoweit Aktivitäten und/oder Schritte par-
allel und/oder gleichzeitig durchzuführen sind, ist die
Nummerierung der einzelnen Schritte nicht zwingend
als Abfolge oder Aufeinanderfolge zu verstehen, son-
dern kann aus Zweckmäßigkeitsgründen auch nur ei-
ne Angabe von Bezugszeichen zur eindeutigen Zu-
ordnung darstellen.

[0062] In einem Schritt S210 beginnt der Vorberei-
tungsablauf damit, dass beispielsweise der Patient
in der Dialysestation eintrifft und für das Wiegen vor-
bereitende Maßnahmen wie etwa ein vorbestimmtes
Ablegen von Kleidung, Schuhen, Gepäck und der-
gleichen durchführt. In einem Schritt S211 betritt der
Patient sodann die Patientenwaage 4, oder nimmt
auf ihr Platz. Gegebenenfalls kann dieser Vorgang
von Personal der Dialysestation helfend unterstützt
werden. Nachdem sich der Patient auf der Patien-
tenwaage 4 befindet, wird der Wiegevorgang einge-
leitet. Dies kann durch den Patienten selbst, durch
das Personal, oder automatisch erfolgen. Automa-
tisch beispielsweise dadurch, dass die für die Patien-
tenwaage 4 zuständige erste Kamera 4a nach Art ei-
nes Direktoder Live-Bilds den Patienten auf der Pati-
entenwaage 4 bereits erfasst, ohne bereits Bilddaten
aufzuzeichnen, und auf die Erfassung beispielsweise
einer als Start- oder Bereit-Signal interpretierbaren,
vorbestimmten Geste des Patienten oder des Per-
sonals hin den Wiegevorgang und/oder dessen Auf-
zeichnung in Gang setzt. Möglichst zeitgleich mit dem
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in Gang setzen des Wiegevorgangs wird in einem
Schritt S213 eine Aufzeichnung der von der Kame-
ra 4a erzeugten und gelieferten Bildsignale und/oder
Bilddaten begonnen. Eine solche Aufzeichnung dau-
ert vorzugsweise solange ununterbrochen an, bis ein
definiertes Ende des Wiegevorgangs signalisiert und/
oder erfasst wird. Während die Aufzeichnung des
Wiegevorgangs andauert, wird von dem Patienten in
einem Schritt S212 erwartet, dass er während des
Wiegens im Hinblick auf ein verlässliches und genau-
es Wiegeergebnis zumindest für eine vorbestimm-
te Zeitspanne stillsteht. Nach Ablauf des eigentli-
chen Wiegens des Patienten, welches beispielswei-
se durch die Patientenwaage 4 nach Verstreichen
einer vorbestimmten, ausreichenden Zeitspanne si-
gnalisiert werden kann, wird in einem Schritt S214
das ermittelte oder festgestellte Gewicht an der Waa-
ge ausgelesen oder abgelesen und in einem Schritt
S215 von dem Personal dokumentiert, beispielswei-
se in einem Schritt S216 in einem Protokoll festgehal-
ten. In einem Schritt S218 wird sodann die Aufzeich-
nung durch die Kamera 4a angehalten oder beendet,
und danach kann in einem Schritt S217 der Patient
die Patientenwaage 4 wieder verlassen. Sodann er-
mittelt in einem Schritt S219 das Personal aus dem in
Schritt S215 dokumentierten Gewicht das Ultrafiltrati-
onsvolumen bzw. die Ultafiltrationsmenge und über-
trägt diese(s) in einem Schritt S220 als einen von
Behandlungsparametern für die Dialysebehandlung
in das Dialysegerät 6. Erforderliche Behandlungspa-
rameter können von dem Personal in einem Schritt
S221 auch aus dem Protokoll entnommen oder aus
diesem abgelesen werden.

[0063] Dadurch, dass der Wiegevorgang an der Pati-
entenwaage 4 durch den Aufzeichnungsvorgang mit-
tels der Kamera 4a überwacht, aufgezeichnet und für
eine spätere Wiedergabe und/oder Weiterverarbei-
tung abgespeichert wird, wird der gesamte relevante
Wiegevorgang über einen zweiten Protokollweg un-
abhängig von den Aktivitäten des Personals zusätz-
lich dokumentiert. Werden zu einem Zeitpunkt Abwei-
chungen oder Unstimmigkeiten festgestellt, die einer
Überprüfung bedürfen, kann auf die durch die Auf-
zeichnung bereitgestellte zusätzliche Dokumentation
zugegriffen werden.

[0064] Beispielsweise kann die Kamera so ausge-
richtet sein, dass ein Bild oder eine Aufzeichnung
des Patienten zur Verfügung gestellt wird, während
er die Waage betritt. Anhand der Aufzeichnung wird
nachvollziehbar oder überprüfbar, ob der Patient vor-
schriftsmäßig Kleidung, Jacke, Schuhe und derglei-
chen abgelegt hatte, bevor der Wiegevorgang be-
gonnen hat. Mehrere zeitlich beabstandete Aufzeich-
nungen können beispielsweise Aufschluss darüber
liefern, ob zwei in Zusammenhang stehende oder
in Zusammenhang zu bringende Wiegevorgänge un-
ter unterschiedlichen Voraussetzungen stattgefun-
den haben. Falls beispielsweise das Tragen von

Schuhen während des Wiegevorgangs zulässig ist,
kann festgestellt werden, ob ein Wiegevorgang mit
schweren Schuhen und ein anderer Wiegevorgang
mit leichten Schuhen durchgeführt wurde.

[0065] Ist die Aufzeichnung der Kamera mit einem
Datums- und/oder Zeitstempel versehen, können Ab-
weichungen, die auf die Tageszeit zurückzuführen
sind, wie beispielsweise ein Wiegevorgang am Mor-
gen oder ein Wiegevorgang am Abend, ermittelt wer-
den.

[0066] Ferner können anhand der Aufzeichnung mit-
tels der Kamera 4a Ablesefehler durch das Personal
ermittelt werden. Ist die Kamera so ausgerichtet, dass
eine Anzeige, beispielsweise eine Gewichtsanzeige
in Kilogramm auf einer Anzeigevorrichtung der Pati-
entenwaage 4 oder ein Ausschlag oder ein Gleich-
gewichtszustand an einer Skala der Patientenwaage
aufgezeichnet wird, kann im Nachhinein festgestellt
werden, ob durch das Personal bei der Dokumen-
tation des Patientengewichts in Schritt S215 korrekt
abgelesen und/oder eine Ablesung in Schritt S216
korrekt in das Protokoll übertragen wurde. Wird zu-
sätzlich eine Aufzeichnung des Protokolls, etwa als
Videosequenz oder Standbild, angefertigt, kann fer-
ner in Schritt S220 geprüft werden, ob ein aus dem
Protokoll entnommener und in die Dialysemaschine
6 übertragener Behandlungsparameter korrekt abge-
lesen wurde.

[0067] Um derartige unterschiedliche Aspekte des
Wiegevorgangs in eine Aufzeichnung einzubinden,
kann insbesondere vorgesehen sein, dass die Ka-
mera 4a bzw. ein Aufnahmeabschnitt derselben der-
art manuell und/oder motorisch schwenkbar und/oder
zwischen einer Naheinstellung und einer Ferneinstel-
lung oder Teleeinstellung verfahrbar ist. Dazu kann
vorgesehen sein, dass die Kamera 4a entsprechend
einem Zeitverlauf des Wiegevorgangs zu diesem kor-
respondierend nachgeführt wird, etwa durch Pro-
grammroutinen einer Kamerasteuerung, die auf eine
Gestensteuerung ansprechen, nach Art eines Schalt-
werks automatisch fortschreitend und/oder wech-
selnd, oder auf der Grundlage von Befehlen, die der
Kamera über das Netzwerk 2 zugeführt werden.

[0068] Bei einer manuellen Zustandsänderung der
Kamera 4a ist ferner denkbar, den Wiegevorgang in
vorbestimmte Abschnitte einzuteilen, wie beispiels-
weise "Wiegebeginn", "Ablesung" und dergleichen,
und die Patientenwaage 4 so mit der Kamera 4a zu
koppeln, dass der Wiegevorgang nach Erreichen des
Endes eines Abschnittes erst dann fortgeführt wer-
den kann, nachdem die Kamera 4a auf eine neue
Ausrichtung oder Einstellung geändert wurde. Bei-
spielsweise kann dabei vorgesehen sein, dass die
Patientenwaage 4 einen ermittelten und auszuge-
benden Wert erst dann zur Anzeige bringt, wenn sie
ein Bestätigungssignal oder eine bestätigende Aktivi-
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tät des Personals dahingehend erfasst hat, dass die
Kamera 4a zur Aufzeichnung der Anzeige bzw. des
angezeigten Werts ausgerichtet wurde und bereit ist.

[0069] Insoweit erfolgt gemäß Fig. 2 grundlegend
eine Aufzeichnung von zumindest für eine Doku-
mentation, Nachprüfung, Nachvollziehbarkeit und, da
die Aufzeichnung des Wiegevorgangs vorzugswei-
se vor der Übertragung von Behandlungsparametern
in die Dialysemaschine 6 angehalten wird, gegebe-
nenfalls Korrektur solcher Behandlungsparameter re-
levanter Abschnitte des Wiegevorgangs eines Pa-
tienten auf der Patientenwaage 4. Gegebenenfalls
kann aber die Übertragung der Behandlungsparame-
ter ebenfalls mit aufgezeichnet werden. Hierzu kann
beispielsweise die Aufzeichnung nach Schritt S218
erneut gestartet und nach Schritt S220 erneut be-
endet werden, falls der Aufnahmebereich der Kame-
ra 4a auch eine Behandlungsparameter-Eingabeum-
gebung umfasst oder die Kamera 4a zuvor entspre-
chend ausgerichtet wurde. Alternativ kann die Über-
tragung der Behandlungsparameter in die Dialyse-
maschine 6 auch von der dort vorgesehenen Kamera
6a aufgezeichnet werden.

[0070] Ein Speicherort der Aufzeichnung der Kame-
ra 4a ist nicht auf einen bestimmten Speicherort be-
schränkt. Beispielsweise kann die Speicherung der
Aufzeichnung lokal in der Kamera 4a selbst, etwa
auf einem mit der Kamera 4a verbundenen Daten-
träger wie beispielsweise einer wechselbaren Spei-
cherkarte, einem internen Datenträger oder einem
von extern verbindbaren Datenträger erfolgen. Eine
Kopie oder Sicherungskopie der Aufzeichnung kann
jederzeit über das Netzwerk 2 an einem zusätzli-
chen Speicherort erstellt werden. Die Speicherung
der Aufzeichnung kann alternativ auch unmittelbar
durch Übertragung der erzeugten Bild- und/oder Vi-
deodaten über das Netzwerk 2 an eine vorbestimmte
Speichereinrichtung erfolgen, etwa bei Verwendung
einer speicherlosen Kamera 4a. Alternativ kann ei-
ne Speicherung der Aufzeichnung auch in einer ent-
sprechend dazu ausgelegten und mit einer Speicher-
einrichtung und/oder einer zur Wiedergabe der Auf-
zeichnung eingerichteten Anzeigeeinrichtung verse-
henen Patientenwaage 4 erfolgen. Vorteilhaft ist hier-
bei, dass ein Wiegevorgang und dessen Dokumen-
tation in Bild und Video an Ort und Stelle verfügbar
sind, so dass bedarfsweise eine sehr schnelle Kon-
trolle erfolgen kann, während sich zum Beispiel der
Patient noch in der Nähe der Waage befindet und
sich Wiegebedingungen etwa durch eine zwischen-
zeitliche Nahrungsaufnahme und dergleichen nicht
wesentlich geändert haben, und gegebenenfalls ein
Wiegevorgang sehr schnell wiederholt werden kann.

[0071] Nachstehend wird ein zeitlicher Ablauf eines
Wiegevorgangs mit einer automatischen Bild- und/
oder Videoaufzeichnung gemäß dem Ausführungs-
beispiel für eine Dialysebehandlung in Zusammen-

wirkung mit einem verbundenen Datenübernahme-
und Auswertungssystem näher beschrieben.

[0072] Fig. 3 zeigt, auszugsweise anhand von vor
der Dialysebehandlung durchzuführenden Schritten
bzw. Aktivitäten, eine vereinfachte Darstellung eines
solchen Ablaufs. Auszugsweise bedeutet, dass sich
entsprechende Schritte und Aktivitäten auch wäh-
rend der auf den Vorbereitungsabschnitt folgenden
Dialysebehandlung und auch nach deren Ende an-
schließen können.

[0073] Es wird angemerkt, dass der in Fig. 3 ge-
zeigte Ablauf und Wiegevorgang vollständig manu-
ell gesteuert werden kann, alternativ aber auch teil-
automatisiert bis hin zu vollautomatisiert ablaufen
kann. Insbesondere kann die automatische Bild- und/
oder Videoaufzeichnung manuell oder ereignisge-
steuert, beispielsweise basierend auf Signalisierun-
gen der Patientenwaage 4 oder auf Mechanismen ei-
ner Gestenerkennung, in Gang gesetzt und/oder be-
endet werden, während etwa die Aufnahme sowie
eine Übertragung und Weiterleitung erzeugter Bild-
und/oder Videodaten über das Netzwerk 2 an eine
nachgeordnete Weiterverarbeitungseinrichtung, z.B.
den Server 10 oder die Arbeitsstation 8, und eine
dortige Aufbereitung der Daten automatisiert erfolgen
können.

[0074] In dem in Fig. 3 gezeigten Ablauf sind in chro-
nologischer Abfolge und ausschnittsweise Schritte
oder Aktivitäten angegeben, die während des Wiege-
vorgangs eines Patienten, beispielsweise eines Dia-
lysepatienten mit Niereninsuffizienz, im Rahmen ei-
nes Therapieablaufs mit vorbereitendem Wiegen vor
der Therapie von dem Patienten und Personal ei-
ner in diesem Beispielfall Dialysestation durchzufüh-
ren sind. Insoweit Aktivitäten und/oder Schritte par-
allel und/oder gleichzeitig durchzuführen sind, ist die
Nummerierung der einzelnen Schritte nicht zwingend
als Abfolge oder Aufeinanderfolge zu verstehen, son-
dern kann aus Zweckmäßigkeitsgründen auch nur ei-
ne Angabe von Bezugszeichen zur eindeutigen Zu-
ordnung darstellen.

[0075] Das in Fig. 3 insbesondere mitwirkende Da-
tenübernahme- und Auswertungssystem kann hier-
bei eine über das Netzwerk 2 verbundene Software
und Datenbank zur transparenten Abbildung und
Steuerung von Vorgängen einer Dialysebehandlung
sein. Ein grundlegende Ansätze und Funktionen bie-
tendes System der Anmelderin ist bereits aus dem
Stand der Technik hinlänglich bekannt und kann bei-
spielsweise an der Arbeitsstation 8 und/oder dem
Server 10 installiert oder über diese anderweitig zu-
gänglich sein.

[0076] Im Wesentlichen übernimmt ein solches Da-
tenübernahme- und Auswertungssystem Daten von
mit ihm verbundenen Geräten, wie beispielswei-
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se von der Patientenwaage 4 ermittelte Gewich-
te, von (nicht gezeigten) Analysegeräten während
eines Überwachungs- bzw. Monitoring-Betriebsab-
laufs, und betreibt darüber hinaus eine Datenbank,
über welche Zugriff auf Daten und Einträge von bei-
spielsweise Krankenhausinformationssystemen, La-
boren, Verwaltungen, externen Kliniken und Ärzte
und dergleichen besteht. Ein in Abhängigkeit einer je-
weiligen Funktionalität unidirektionaler oder bidirek-
tionaler Datenaustausch zwischen angeschlossenen
Geräten, der Datenübernahme/Datenerfassung/Da-
tenüberwachung, der Datenbank, Arbeitsstationen
oder Eingabeeinrichtungen und Lieferanten und/oder
Benutzern der Daten der Datenbank ist möglich.

[0077] Fig. 3 stellt in einer Zeile "Überwachung, Aus-
wertung" grundlegende Funktionen und Aufgaben
dar, die gemäß dem Ausführungsbeispiel von dem
Datenübernahme- und Auswertungssystem nach der
Übernahme von Daten aus der Patientenwaage 4 in
einem Schritt S316 und der Aufzeichnung und Aufbe-
reitung des Wiegevorgangs in Schritten S314, S318
und S324 übernommen werden. Der Wiegevorgang
und die Aufzeichnung werden dabei wie vorstehend
unter Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben durchge-
führt. Auch die Funktionen der Kamera 4a sind bis
auf nachstehend dargestellte Unterschiede wie unter
Bezugnahme auf Fig. 2 beschrieben.

[0078] Im Einzelnen beginnt der Ablauf nach Fig. 3
in einem Schritt S310. In einem Schritt S311 identifi-
ziert sich der Patient an der Patientenwaage 4, bei-
spielsweise mittels einer Chipkarte, einer Patienten-
karte oder dergleichen, die von ihm oder von Perso-
nal in eine Kartenlesevorrichtung eingeführt wird. Das
Datenübernahme- und Auswertungssystem erkennt
den Patienten anhand dessen Identifikation und stellt
gegebenenfalls bereits vorhandene Patientendaten
aus der Datenbank bereit, oder kann einen neuen Pa-
tienteneintrag unter Verwendung der auf der Karte
gespeicherten Daten anlegen. In einem Schritt S312
betritt der Patient die Patientenwaage 4 bzw. nimmt
auf ihr Platz. Der Schritt S312 entspricht hierbei dem
Schritt S211 in Fig. 2. In einem Schritt S313, der dem
Schritt S212 in Fig. 2 entspricht, und einem Schritt
S314, der dem Schritt S213 in Fig. 2 entspricht,
wird der Wiegevorgang durchgeführt und dessen Auf-
zeichnung begonnen. In einem Schritt S315 wird an-
ders als in Fig. 2 das von der Patientenwaage 4 ge-
messene oder ermittelte Gewicht, in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel das Ist-Gewicht, des Patienten nicht an
der Patientenwaage 4 abgelesen, sondern an das
Datenübernahme- und Auswertungssystem übertra-
gen. Natürlich kann nach wie vor eine zusätzliche und
ablesbare Anzeige des Gewichts an der Patienten-
waage 4 vorgesehen sein. Nach Fig. 3 wird das Ge-
wicht aber unmittelbar in das System übernommen
und kann über dieses, vorzugsweise in zumindest na-
hezu Echtzeit, an einem Bildschirm dargestellt und
abgelesen werden. Durch die direkte Übernahme in

das System erfolgen auch unmittelbar eine soforti-
ge Dokumentation des Gewichts und eine entspre-
chende Protokollierung, so dass in Fig. 3 die entspre-
chenden Schritte der Fig. 2 entfallen können. In ei-
nem Schritt S317, der dem Schritt S217 in Fig. 2
entspricht, verlässt der Patient die Patientenwaage 4
und entnimmt in einem Schritt S327 seine ihn identi-
fizierende Karte bzw. lässt diese durch Personal ent-
nehmen, und in einem Schritt S318, der dem Schritt
S218 in Fig. 2 entspricht, wird die Aufzeichnung des
Wiegevorgangs beendet.

[0079] Nach dem Schritt S316, in dem das durch den
Wiegevorgang ermittelte Ist-Gewicht des Patienten
vorliegt, verzweigt das Datenübernahme- und Aus-
wertungssystem dessen Weiterverarbeitung in einen
aus Schritten S319 und S321 bestehenden ersten
Verarbeitungszweig und in einen aus einem Schritt
S320 bestehenden zweiten Verarbeitungszweig.

[0080] In Schritt S319 wird ausgehend von dem in
Schritt S316 erhaltenen Ist-Gewicht des Patienten ein
Ultrafiltrationsvolumen bzw. eine Ultrafiltrationsmen-
ge vor der Dialyse kalkuliert oder berechnet. In Schritt
S321 wird diese berechnete Ultrafiltrationsmenge als
Datensatz für die Dialysebehandlung, die hier nicht
weiter dargestellt ist, zur Verfügung gestellt.

[0081] In Schritt S320 führt das Datenübernahme-
und Auswertungssystem nach dem Ende der Dialy-
sebehandlung eine Überprüfung der Ultrafiltrations-
menge durch. Die tatsächlich benötigte Ultrafiltrati-
onsmenge ist nach der Dialysebehandlung bekannt
und kann mit der vor der Dialysebehandlung anhand
des Ist-Gewichts des Patienten errechneten Ultrafil-
trationsmenge verglichen werden. Nicht vernachläs-
sigbare Abweichungen können so unmittelbar festge-
stellt werden.

[0082] Möglichst zeitgleich oder parallel zu den
Schritten S319 bis S321 wird in einem Schritt S324
nach dem Anhalten der Aufzeichnung in Schritt S318
die aufgezeichnete Bild- und/oder Videosequenz ge-
eignet aufbereitet, beispielsweise zeitgestempelt, for-
matgewandelt, komprimiert, und/oder in von dem Da-
tenübernahme- und Auswertungssystem verwendba-
re Videodatensequenzen und Standbild- bzw. Foto-
sequenzen des Wiegevorgangs oder vorbestimmter
Abschnitte desselben unterteilt. In einem Schritt S325
übernimmt sodann das Datenübernahme- und Aus-
wertungssystem die in Schritt S324 aufbereitete Bild-
und/oder Videosequenz.

[0083] Sodann erzeugt das Datenübernahme- und
Auswertungssystem in einem Schritt S326 ein Be-
handlungsprotokoll der vorangehenden Dialysebe-
handlung. In das Behandlungsprotokoll in Schritt
S326 gehen zumindest der die vorausberechne-
te Ultrafiltrationsmenge enthaltende Datensatz aus
Schritt S321, die Überprüfung der Ultrafiltrationsmen-
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ge nach der Dialysebehandlung gemäß Schritt S320,
beispielsweise als Ergebnis eines Vergleichs oder
als ein absoluter Wert, und die Videodaten und/oder
Bild- bzw. Fotosequenz des Wiegevorgangs ein. Da-
bei kann beispielsweise in das Behandlungsprotokoll
eine Verknüpfung zu den andernorts gespeicherten
Bild- und Videosequenzen eingetragen werden, über
welche die Aufzeichnung des Wiegevorgangs erfor-
derlichenfalls aufrufbar ist.

[0084] In Zuordnung zu dem eindeutig identifizierten
Patienten sind insbesondere über mehrere Behand-
lungen, d. h. Tage oder Wochen, hinweg erstellte Auf-
zeichnungen entsprechender Wiegevorgänge bereit-
stellbar. Durch das Aufzeichnen der Wiegevorgänge
mittels der Kamera 4a werden somit die einzelnen
Abläufe auch längerfristig nachvollziehbar.

[0085] Hierzu kann vorgesehen sein, dass das Da-
tenübernahme- und Überwachungssystem Bild- und
Videodaten in Form wenigstens zweier nebenein-
ander angeordneter Fenster, die beispielsweise je-
weils Standbilder oder Videosequenzen anzeigen,
darstellt, wobei in jedem Fenster unabhängig vonein-
ander Daten ein und desselben Wiegevorgangs oder
zweier zeitlich auseinander liegender Wiegevorgän-
ge anzeigbar sind. Somit kann auch dann, wenn das
System bereits bei einem ersten Wiegevorgang ei-
ne Abweichung des Ist-Gewichts von einem Ist-Ge-
wicht vergangener Zeiträume erfasst, der Wiegevor-
gang kontrolliert werden. Auf diese Weise können
Ursachen wie beispielsweise das Tragen schwerer
Schuhe anstelle von leichten Schuhen, eine nicht ab-
gelegte Jacke, eine mitgewogene Tasche, ein Abstüt-
zen während des Wiegens und dergleichen erkannt
werden. Treten ferner Abweichungen beispielsweise
erst nach einem zweiten Wiegevorgang auf, kann ge-
gebenenfalls eine Befragung des Patienten entfallen,
da die Wiegevorgänge vermittels des Systems auch
ohne eine solche Befragung nachvollziehbar sind. Als
Ursachen für Abweichungen erst nach einem zweiten
Wiegen können beispielsweise unterschiedliche Klei-
dung während beider Wiegevorgänge, unterschied-
liche Schuhe während beider Wiegevorgänge, oder
Gepäck bei einem oder beiden Wiegevorgängen er-
kannt werden.

[0086] Fig. 5 zeigt eine vereinfachte Blockdarstel-
lung einer für Gestensteuerung ausgelegten Dialy-
semaschine gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel. Die Dialysemaschine kann eine Dialysemaschi-
ne 6 mit einer Kamera 6a innerhalb des vernetz-
ten Dialysetherapiesystems mit einer vernetzten Pa-
tientenwaage und vernetzten Aufzeichnungskame-
ras gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel sein,
und dem ersten Ausführungsbeispiel entsprechende
Funktionalität in entsprechender Kombination bereit-
stellen, oder eine Dialysemaschine, die in einer an-
derweitigen Behandlungsumgebung einsetzbar ist.
Insoweit besteht keine Beschränkung der Dialysema-

schine auf eine Verwendung in Verbindung mit der in
dem ersten Ausführungsbeispiel beschriebenen Ge-
wichtserfassung.

[0087] Fig. 5 zeigt Einzelnen eine Dialysemaschine
60 mit einer Steuereinheit 62, einer Schnittstellen-
einheit 64, die eine Anzeige-, Bedien- und Kommu-
nikationseinheit bildet, einer Bewegungserfassungs-
einrichtung 100, sowie dem Dialysevorgang zugeord-
neten, noch zu beschreibenden internen Komponen-
ten der Dialysemaschine 60.

[0088] Die Schnittstelleneinheit 64 ist zum einen für
eine bidirektionale Kommunikation und/oder Signali-
sierung mit der Steuereinheit 62 und andererseits mit
einem Netzwerk 66, beispielsweise einem LAN und/
oder WAN, verbunden.

[0089] Die Steuereinheit 62 ist ferner signalisierend,
steuernd und/oder regelnd mit internen Komponen-
ten der Dialysemaschine 60 für die Dialysebehand-
lung verbunden, beispielsweise unter anderem mit
einem arteriellen Druckaufnehmer bzw. Aufnehmer
für arteriellen Druck 70, einer Blutpumpe 72, einem
venösen Druckaufnehmer bzw. Aufnehmer für venö-
sen Druck 74, zumindest einem Bypassventil 76, ei-
nem Zulaufabschnitt 78a und einem Auslaufabschnitt
78b einer Flusspumpe 78, zumindest einer Leitfähig-
keitssonde 80, und zumindest einer Konzentratpum-
pe 82. Die Steuereinheit 62 empfängt Erfassungssi-
gnale von den Aufnehmern und der zumindest einen
Sonde 70, 72 und 80, und gibt Steuer- und/oder Re-
gelsignale an die Pumpen 72, 78 und 82 aus.

[0090] Innerhalb eines Flüssigkeitsleitungssystems
der Dialysemaschine 60 sind darüber hinaus eine
venöse Kammer 84, ein Dialysator 86, zumindest
ein Konzentratbehälter 88, eine Aufnahme für Dia-
lysewasser 90, und ein Abflussabschnitt 92 vorge-
sehen. Vorwiegend wird das Flüssigkeitsleitungssys-
tem über eine Schlauchanordnung mit dem Körper
eines Patienten verbunden. Insoweit sind Aufbau und
Funktionsweise der Dialysemaschine 60 an sich be-
kannt, eine nähere Beschreibung derselben wird da-
her an dieser Stelle weggelassen.

[0091] In diesem Ausführungsbeispiel sind ferner die
Bewegungserfassungseinrichtung 100, beispielswei-
se eine Kameraanordnung und/oder eine Sensoran-
ordnung einschließlich zumindest einer 3D-Kamera,
zumindest einer 2D-Kamera und/oder einem kamera-
losen Sensor, der eine Bewegung anders als bildba-
siert erfasst, sowie zumindest ein Mikrofon 102 und
zumindest ein Lautsprecher 104 mit der Steuerein-
heit 62 verbunden. Das Mikrofon 102 und der Laut-
sprecher 104 können in die Bewegungserfassungs-
einrichtung 100 integriert oder separat von dieser an-
geordnet sein.
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[0092] Die Bewegungserfassungseinrichtung 100 ist
bevorzugt eine 3D-Kamera, welche eine Beobach-
tung, Erfassung und/oder Aufnahme eines Orts oder
Raums in drei Dimensionen erlaubt, diese Beob-
achtung, Erfassung und/oder Aufnahme in einen
synchronisierten Bildstrom mit Tiefeninformation und
Farbinformation umsetzt, und sodann die synchroni-
sierten Bilder weiter in beispielsweise Identifikations-
information bezüglich Menschen, wie körperliche Ei-
genschaften, Bewegungen, Gesten und dergleichen,
Klassifizierungsinformation bezüglich Objekten und
Gegenständen, und/oder Ortung von etwa Wänden
und Böden umsetzt.

[0093] Die Bewegungserfassungseinrichtung 100
bildet insgesamt eine Hardware-Komponente zur un-
ter anderem Erfassung von Gesten und Bewegun-
gen, die vorzugsweise einen Strukturlichtsender in
Form beispielsweise eines Infrarotlicht-Senders (IR-
Laser mit beispielsweise einer Klasse 1-Laserdiode,
die mit einer für das menschliche Auge problemlosen
Wellenlänge λ um 830 nm arbeitet), einen Struktur-
lichtempfänger in Form beispielsweise eines Infrarot-
licht-Empfängers (IR-Kamera mit beispielsweise ei-
nem monochromen CMOS-Sensor), eine bevorzugt
farbfähige 2D-Kamera mit einer vorbestimmten Auf-
lösung und Bildfrequenz zur Aufnahme von 2D-Be-
wegt- und/oder Standbildern, und ein oder mehre-
re Mikrofone mit geeigneter Abtastrate und Bitbreite,
beispielsweise 16 kHz und 16 Bit, zur Übertragung
von Ton und Erfassung und Zuordnung von Sprach-
befehlen einer Person 94 vor der Bewegungserfas-
sungseinrichtung 100 aufweist.

[0094] Zur Entfernungsmessung kann beispielswei-
se von der Bewegungserfassungseinrichtung 100
bzw. dem Strukturlichtsender im Infrarotbereich
strukturiertes Licht, beispielsweise in Form einer de-
finierten Punktmatrix bzw. eines Punktgitters als be-
kanntes Muster, ausgestrahlt werden, welches in
Erfassungsrichtung von dem Strukturlichtempfänger
in der Bewegungserfassungseinrichtung 100 erfasst
bzw. gemessen wird. Mit den erfassten Werten ist
sodann durch Umrechnung in räumliche Koordina-
ten, beispielsweise mittels einer geeigneten Verar-
beitungseinrichtung bzw. einem Prozessor in der
Bewegungserfassungseinrichtung 100, eine Bestim-
mung von Entfernungen mittels Triangulation, d. h.
optischer Abstandsmessung durch Winkelmessung
innerhalb von Dreiecken, gegen das bekannte Mus-
ter möglich.

[0095] Bei Bewegungen einer Person 94, beispiels-
weise eines Anwenders wie die Dialysemaschine
60 bedienenden Personals oder eines Patienten,
im Sichtbereich bzw. Erfassungsbereich der Bewe-
gungserfassungseinrichtung 100 können durch wie-
derholte bzw. fortlaufende Entfernungsbestimmungs-
vorgänge wie vorstehend beschrieben Gesten wie
beispielsweise Winken, Arme oder Beine heben, Kör-

perdrehungen und dergleichen bis hin zur Erkennung
einzelner Finger erfasst, durch entsprechende Ver-
arbeitungsroutinen in Steuerbefehle umgesetzt und
ausgegeben werden.

[0096] Derartige Steuerbefehle können an zur Inter-
aktion mit dem Menschen vorgesehene Bedienfelder
und/oder graphische Benutzeroberflächen auf Anzei-
geeinrichtungen, oder Handgeräte, und/oder an Ge-
rätekomponenten der Dialysemaschine 60 gerichtet
sein.

[0097] Die Integration einer 3D-Erkennung kann so-
mit vorteilhaft sowohl die Bedienung als auch die Be-
dienerunterstützung erheblich verbessern. Die 3D-
Erkennung kann alternativ auch mittels einer zwei Ka-
meras aufweisenden 3D-Kamera, einer Kombination
aus Kamera und Tiefensensor oder einem dedizier-
ten Gestensensor erfolgen, solange aus den gewon-
nenen Bildern, Informationen und/oder Erfassungs-
werten auch Tiefeninformation ableitbar ist. Eben-
so ist auch eine Gestensteuerung über eine einzi-
ge 2D-Kamera oder auch über zur Erfassung von
Gesten geeigneten Sensoren möglich, falls lediglich
die Erkennung einfacherer Gesten erforderlich ist
und Überwachungsfunktionen, die sich auf eine Aus-
wertung der Tiefeninformation stützen, nicht benötigt
werden. In anderen Worten kann die Bewegungser-
fassungseinrichtung 100, alternativ zur Ausführung
als Kamera, auch als Sensor oder Sensoranordnung
ausgebildet sein, der bzw. die eine geeignete Erken-
nungsfunktion ermöglicht.

[0098] Die Anordnungsposition der Bewegungser-
fassungseinrichtung 100 ist vorteilhaft variabel. Die
Bewegungserfassungseinrichtung 100 kann an oder
auf der Dialysemaschine 60 angebracht, oder in ein
Gehäuse der Dialysemaschine 60 integriert sein. Al-
ternativ ist es möglich, die Bewegungserfassungs-
einrichtung 100 außerhalb der und/oder entfernt von
der Dialysemaschine 60 anzuordnen, beispielsweise
in andere Gegenstände wie etwa das Dialysebett in-
tegriert oder an einem Infusionsständer angebracht,
und dann über Kabel oder eine Vernetzung mit der
Dialysemaschine 60 zu verbinden.

[0099] Zur besseren Erfassung des Patienten kön-
nen eine oder mehrere zusätzliche Bewegungser-
fassungseinrichtungen 100 bzw. Kameras und/oder
Sensoren am Fußende des Patientenbettes angeord-
net sein. In diesem Fall kann es für den Erhalt ei-
nes vollständigen Bilds vorteilhaft sein, die Daten der
einzelnen Erfassungseinrichtungen zu kombinieren
und/oder von einer jeweils anderen Erfassungsein-
richtung nicht erfassbare Bereiche für das Gesamt-
bild zu ergänzen.

[0100] Zur Durchführung sicherheitsrelevanter
Funktionen mit der gesten- bzw. bewegungsbasier-
ten Steuerung kann durch eine zweite Erfassungsein-
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richtung eine Mehrkanaligkeit mit beispielsweise ei-
nem unabhängigen Sicherheitskanal geschaffen wer-
den.

[0101] Im Einzelnen und ohne darauf beschränkt
zu sein sind durch die Bewegungserfassungseinrich-
tung 100 und die damit realisierbare Steuerbarkeit
der Dialysemaschine 60 möglich:

a) Eine Steuerung der
Dialysemaschine 60 mittels Gesten.

[0102] Während der Steuerung können auf einer An-
zeigeeinrichtung bzw. einem Bildschirm der Dialyse-
maschine 60 unterstützende Funktionen, beispiels-
weise in Form von Piktogrammen, dargestellt wer-
den. Wird sodann eine Hand einer sich im Sichtbe-
reich der Bewegungserfassungseinrichtung 100 be-
findenden Person 94 erkannt, kann auf dem Bild-
schirm ein positionell veränderlicher ("schwebende")
Zeiger dargestellt werden, etwa als Hand, die in Form
und Lage der Hand der Person 94 entspricht und de-
ren Bewegungen folgt. Mit diesem Zeiger können so-
dann Piktogramme nach Art von Icons am Bildschirm
virtuell betätigt, oder mittels einer virtuellen Tastatur
sogar Zeichen eingegeben werden.

[0103] Beispiele für Gesten können, ohne darauf be-
schränkt zu sein, beinhalten:
Ein Hakenzeichen, beispielsweise gekoppelt an eine
Funktion eines temporären Quittierens eines Alarm-
tons; eine Schiebebewegung für ein Anhalten eines
Vorgangs; ein Drehen der rechten Hand mit ausge-
strecktem Zeigefinger in der Luft nach rechts für bei-
spielsweise ein Erhöhen des Blutflusses; ein Dre-
hen der rechten Hand mit ausgestrecktem Zeigefin-
ger in der Luft nach links für beispielsweise ein Verrin-
gern des Blutflusses; ein Drehen der linken Hand mit
ausgestrecktem Zeigefinger in der Luft nach rechts
für beispielsweise ein Erhöhen der Flussmenge ei-
ner Dialyseflüssigkeit; ein Drehen der linken Hand mit
ausgestrecktem Zeigefinger in der Luft nach links für
beispielsweise ein Verringern der Flussmenge einer
Dialyseflüssigkeit; ein Winken mit allen Fingern einer
Hand für beispielsweise ein Erhöhen/Senken eines
Pegels; ein Wischen mit einer Hand in der Luft für
beispielsweise ein Veranlassen eines Wechsels ei-
ner Bildschirmdarstellung; und/oder ein Zucken mit
den Schultern für beispielsweise ein Aufrufen einer
Hilfefunktion und/oder einer Bedienungsanleitung.

b) Eine Überwachung von Bedienpersonal.

[0104] Es kann eine Identifikation der Person 94
über eine 3D-Kontur des Gesichts erfolgen, und da-
von abhängig verschiedene Berechtigungen zur Be-
dienung der Dialysemaschine 60 für die betreffen-
de Person 94 gesetzt werden; es kann eine Über-
wachung von Schritten während einer Aufrüstung
der Dialysemaschine 60 durchgeführt werden, ein-

schließlich einer Einblendung spezifischer Informa-
tionen zur Unterstützung; es kann eine Identifikati-
on von Einwegartikeln und/oder ein Vorschlagen von
Standardwerten erfolgen; es kann die Punktion über-
wacht werden; es kann eine Überwachungsfrequenz
des Personals protokolliert werden; es kann aufge-
zeichnet werden, ob vorbestimmte Pflegeleistungen
durchgeführt werden; es kann ein Patient überwacht
werden; es kann der venöse und arterielle Zugang
überwacht werden; es können Krämpfe des Pati-
enten erkannt werden; es kann die Atemfrequenz
des Patienten und/oder, bei geeigneter Auflösung
der Vorrichtung, der Puls überwacht werden; es kön-
nen Trink- und/oder Nahrungsaufnahmevorgänge er-
kannt werden; es kann der Wachzustand und/oder
der Schlafzustand des Patienten erkannt werden; da-
von abhängig können Alarmpegel gesetzt bzw. an-
gepasst werden; es kann eine Bluterkennung durch-
geführt werden; es können am Patienten, beispiels-
weise an dessen Zugängen, angebrachte Markierun-
gen bzw. ein Abdecken derselben erkannt werden;
und/oder es kann vom Patienten mittels Geste ein
Schwesternruf ausgelöst werden.

c) Eine Unterstützung bei
Heimdialyse über Netzwerk

[0105] Es kann eine Führung des Patienten bei ei-
nem Aufrüsten der Maschine durchgeführt und ei-
ne Rückmeldung bei auftretenden Fehlern übermit-
telt werden; es kann eine Kommunikation mit dem
Patienten durchgeführt werden; es kann eine Video-
konferenz mit dem Patienten durchgeführt werden;
es kann mittels Winken ein Schwesternruf ausgelöst
werden, wobei ein langsames Winken beispielswei-
se geringe Dringlichkeit signalisiert und ein schnel-
les Winken hohe Dringlichkeit und/oder Komplikatio-
nen signalisiert; es können mittels pantomimischen
Gesten für beispielsweise Essen oder Trinken Durst
und Hunger des Patienten über Netzwerkmitteilung
gemeldet werden; und/oder es können Vorort-Dienst-
leistungen wie beispielsweise Service, Wartung, und
dergleichen unterstützt werden.

[0106] Somit wurde eine Dialysemaschine für eine
Dialysebehandlung beschrieben, die zumindest eine
Bewegungserfassungseinrichtung 100, die dazu an-
geordnet ist, in einem räumlichen Erfassungsbereich
eine Bewegung einer sich in dem Erfassungsbereich
befindenden Person 94 zu erfassen und Informati-
on über die erfasste Bewegung auszugeben, eine
Steuereinheit 62 zur Steuerung der Dialysemaschi-
ne 60, und eine Schnittstelleneinheit 64 zur Anzei-
ge von Betriebsinformation, zur Bedienung und/oder
zur Netzwerkkommunikation der Dialysemaschine 60
beinhaltet, wobei die Steuereinheit 62 dazu angeord-
net ist, auf der Grundlage der Information über die er-
fasste Bewegung Anweisungen zur Steuerung und/
oder Regelung der Dialysemaschine 60 zu erzeugen
und an steuerbare und/oder regelbare Komponenten
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der Dialysemaschine 60 auszugeben, und/oder Da-
ten betreffend eine Anzeige von Betriebsinformation,
eine Bedienung und/oder eine Netzwerkkommunika-
tion mit der Schnittstelleneinheit 64 auszutauschen;
und die Schnittstelleneinheit 64 dazu angeordnet ist,
auf der Grundlage der ausgetauschten Daten und
in Übereinstimmung mit der Information über die er-
fasste Bewegung die Anweisungen zur Steuerung
und/oder Regelung der Dialysemaschine 60 visuell
nachzuführen und/oder eine Netzwerkkommunikati-
on durchzuführen.

[0107] Es versteht sich, dass technische Merkma-
le ersichtlich nicht auf hierin beschriebene, bestimm-
te Einrichtungen oder Vorrichtungen beschränkt sind.
Insbesondere können die Bewegungserfassung und
die Information über die erfasste Bewegung betref-
fende Verarbeitungen, Analysen, Auswertungen und
dergleichen in der Bewegungserfassungseinrichtung
100, in der Steuereinheit 62 erfolgen oder auf die-
se Einrichtungen verteilt sein. Ebenso kann zumin-
dest eine Speichereinrichtung zur Aufnahme und/
oder Zwischenspeicherung von Daten und zumindest
eine elektronische Rechen- oder Verarbeitungsein-
heit (Prozessor) mit Bezug zu der Bewegungserfas-
sung in der Erfassungseinrichtung 100, der Steuer-
einheit 62, andernorts in der Dialysemaschine 60,
und/oder in einem durch das Netzwerk 66 verbunde-
nen Bereich vorgesehen sein.

[0108] Schließlich versteht sich, dass die Erfindung
insgesamt nicht auf die konkret beschriebenen Aus-
führungsbeispiele beschränkt ist, sondern dass Än-
derungen und Modifikationen, die sich für den Fach-
mann anhand der Beschreibung dieser bevorzugten
Ausführungsbeispiele ohne weiteres ergeben, von
dem durch die nachfolgenden Patentansprüche defi-
nierten Schutzbereich umfasst sind.

[0109] .

Bezugszeichenliste

2 Netzwerk oder Datennetzwerk
4 Patientenwaage
4a erste Bilderfassungseinrich-

tung
6 Dialysemaschine
6a zweite Bilderfassungseinrich-

tung
8 Arbeits- oder Datenstation
10 Server-Computer
60 Dialysemaschine
62 Steuereinheit
64 Schnittstelleneinheit
66 Netzwerk
70 Aufnehmer arterieller Druck
72 Blutpumpe
74 Aufnehmer venöser Druck
76 Bypassventil

78, 78a, 78b Flusspumpe, Zulaufabschnitt,
Auslaufabschnitt

80 Leitfähigkeitssonde
82 Konzentratpumpe
84 venöse Kammer
86 Dialysator
88 Konzentratbehälter
90 Aufnahme Dialysewasser
92 Abflussabschnitt
94 Person im Erfassungsbereich
100 Bewegungserfassungseinrich-

tung
102 Mikrofon
104 Lautsprecher
S210 Start
S211 Waage betreten
S212 Stillstehen während Wiegen
S213 Aufzeichnung starten
S214 Gewicht ablesen
S215 Gewicht dokumentieren
S216 Protokoll
S217 Waage verlassen
S218 Aufzeichnung stoppen
S219 UF Volumen errechnen
S220 Behandlungsparameter ins

Gerät übertragen
S310 Start
S311 Patient identifiziert sich an

Waage
S312 Waage betreten
S313 Stillstehen während Wiegen
S314 Aufzeichnung starten
S315 Gewicht übertragen
S316 Ist-Gewicht
S317 Waage verlassen
S318 Aufzeichnung stoppen
S319 Kalkulation UF-Volumen (vor

Dialyse)
S320 Überprüfung ist Ist-UF (nach

Dialyse)
S321 UF Volumen als Datensatz

verfügbar
S325 Videodaten und Fotosequenz

des Wiegevorgangs
S326 Behandlungsprotokoll
S410 Ankunft im Zentrum
S411 Kleidung ablegen
S412 Wiegen
S413 Ist-Gewicht
S414 Protokoll
S415 Ermittlung Soll-UF (Trocken-

gew. IST)
S416 Therapiedaten eingeben
S417 Dialyse mit verschriebenen

Therapiedaten durchführen
S418 Protokoll
S419 Wiegen
S420 Ist-Gewicht
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S421 Protokoll
S422 Ankleiden
S423 Übertragung in Datenbank
S424 Zentrum verlassen

Patentansprüche

1.    Dialysemaschine für eine Dialysebehandlung,
mit
zumindest einer Bewegungserfassungseinrichtung
(100), die dazu angeordnet ist, in einem räumlichen
Erfassungsbereich eine Bewegung einer sich in dem
Erfassungsbereich befindenden Person (94) zu er-
fassen und Information über die erfasste Bewegung
auszugeben;
einer Steuereinheit (62) zur Steuerung der Dialyse-
maschine (60); und
einer Schnittstelleneinheit (64) zur Anzeige von Be-
triebsinformation, zur Bedienung und/oder zur Netz-
werkkommunikation der Dialysemaschine (60), wo-
bei
die Steuereinheit (62) dazu angeordnet ist, auf der
Grundlage der Information über die erfasste Bewe-
gung Anweisungen zur Steuerung und/oder Rege-
lung der Dialysemaschine (60) zu erzeugen und
an steuerbare und/oder regelbare Komponenten der
Dialysemaschine (60) auszugeben, und/oder Daten
betreffend eine Anzeige von Betriebsinformation, ei-
ne Bedienung und/oder eine Netzwerkkommunikati-
on mit der Schnittstelleneinheit (64) auszutauschen;
und
die Schnittstelleneinheit (64) dazu angeordnet ist,
auf der Grundlage der ausgetauschten Daten und
in Übereinstimmung mit der Information über die er-
fasste Bewegung die Anweisungen zur Steuerung
und/oder Regelung der Dialysemaschine (60) visuell
nachzuführen und/oder eine Netzwerkkommunikati-
on durchzuführen.

2.     Dialysemaschine nach Anspruch 1, bei der
die Bewegungserfassungseinrichtung (100) eine 3D-
Kameraanordnung zur Erfassung von Bildinformati-
on in drei Dimensionen ist, die Strukturlicht mit einem
vorbestimmten Lichtmuster in den räumlichen Erfas-
sungsbereich ausstrahlt und wieder empfängt, auf
der Grundlage eines Vergleichs und/oder einer Aus-
wertung des ausgestrahlten Lichtmusters und des
empfangenen Lichtmusters Tiefeninformation enthal-
tende Bildinformation ermittelt, und daraus die Infor-
mation über die erfasste Bewegung erzeugt.

3.  Dialysemaschine nach Anspruch 1, bei der die
Bewegungserfassungseinrichtung (100) eine 2D-Ka-
mera aufweist, die dazu angeordnet ist, zweidimen-
sionale 2D-Bildinformation zu erfassen, die als Be-
wegt- und/oder Standbild mittels Netzwerkkommuni-
kation über ein Netzwerk (66) an eine entfernte Stelle
übertragbar ist.

4.  Dialysemaschine nach Anspruch 1, bei der die
Bewegungserfassungseinrichtung (100) eine 2D-Ka-
mera zur Erfassung von Bildinformation in zwei Di-
mensionen aufweist, die dazu ausgelegt ist, die Infor-
mation über die erfasste Bewegung zu erzeugen.

5.  Dialysemaschine nach Anspruch 1, bei der die
Bewegungserfassungseinrichtung (100) eine Sen-
soreinrichtung ist, die dazu ausgelegt ist, in einem Er-
fassungsbereich der Sensoreinrichtung eine Bewe-
gung zu erkennen.

6.  Dialysemaschine nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei der die erfasste Bewegung eine
Geste einer sich in dem Erfassungsbereich befinden-
den Person ist.

7.  Dialysemaschine nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei der die Bewegungserfassungs-
einrichtung (100) in ein die Dialysemaschine (60) um-
schließendes Gehäuse integriert ist.

8.  Dialysemaschine nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei der zumindest eine Bewegungs-
erfassungseinrichtung (100) außerhalb eines die Dia-
lysemaschine (60) umschließenden Gehäuses ange-
ordnet ist.

9.  Dialysemaschine nach einem der vorangehen-
den Ansprüche mit einer Gesichtserkennungsfunkti-
on und/oder Markierungserkennungsfunktion zur Un-
terscheidung mehrerer sich in dem Erfassungsbe-
reich befindender Personen.

10.   Dialysemaschine nach Anspruch 9, die dazu
angeordnet ist, mittels der Gesichtserkennungsfunk-
tion und/oder der Markierungserkennungsfunktion ei-
ne sich in dem Erfassungsbereich befindenden Per-
son zu klassifizieren, und der Person entsprechend
ihrer Klassifikation zulässige Bewegungen, zulässige
Bedienvorgänge und/oder eine in Bezug auf eine aus
einer Bewegung ableitbare Dringlichkeit abgestufte
Bedeutung einer Bewegung zuzuordnen.

11.  Dialysemaschine nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, bei der eine von der Bewegungs-
erfassungseinrichtung (100) in dem Erfassungsbe-
reich erkannte Bewegung derart auf eine berührungs-
empfindliche Anzeigeeinrichtung der Dialysemaschi-
ne gespiegelt wird, dass auf der Anzeigeeinrichtung
eine mittels der Bewegung veranlasste und/oder aus-
geführte Funktion der Dialysemaschine (60) analog
zu einer auf Berühren der Anzeigeeinrichtung erfol-
genden Veranlassung und/oder Ausführung visuell
nachgeführt, nachgebildet und/oder bestätigt wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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